
Auszug aus dem  Protokoll

des Regierungsrates des  Kantons  Zürich

Sitzung vom 16. April 1986

1309.  Privater  Geslallungsplan Höfli, Oberweningen

Am 17. Dezember 1985 stimmte die Gemeindeversammlung Oberwenin-

gen dem privaten Gestaltungsplan Höfli zu. Innerhalb der Rekursfrist

gingen gemäss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurs-

kommissionen und des Bezirksrates Dielsdorf keine Rekurse ein.

Der private Gestaltungsplan soll die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen schaffen für die Realisierung einer von der Bauordnung bezüg-

lich Gebäudelänge abweichenden Überbauung. Der Plan regelt Zahl,

Lage, äussere Abmessungen sowie Nutzung der vorgesehenen Bauten

und Anlagen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Oberweningen vom l7.

Dezember 1985 betreffend Zustimmung zum privaten Gestaltungsplan

Höfli wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Oberweningen, 8165 Oberwenin-

gen (unter Beilage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Ex-

emplars des Gestaltungsplans), die Baurekurskommission I, das Verwal-

tungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 16. April 1986

Vor  dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller
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PPIVATER GESTALTUNGSPLAN HöFLI OBERWENINGEN

Im Sinne der  §§ 85  —  89 des kantonalen P1anungs- und Baugesetzes

vom 7. September 1975 wird ein privater Gestaltungsplan "Tufwies"

mit folgenden Bestimmungen aufgestellt:

1.

3.

4.

5.

Geltungsbereich

Das Gestaltungsplangebiet ist im Plan Mst. 1:5OO vom

November 1985 bezeichnet.

Situation

Mossgebend für die Stellung der Gebäude, Firstrichtung‚

Vordächer, Erschliessung‚ Parkierung und Freiflächen ist der

Plan Mst. 1:500.

Masse

Bezüglich der Masse der Geböude gilt ein Projektierungs-

spielraum von l.OO m.

Nutzung

Für die Nutzweise gilt das Schema im Plan Mst. l:5OO

(Wohnzone mit Gewerbeerleichterung).

Grunflachen

Die Grunflöche zwischen den Hausgruppen C und G ist von

jeglicher Bebauung (inkl. besonderen Gebauden gemass  §  273 P65)

freizuhalten.

Das Erstellen der Uberdeckten und begrunten Nebenbauten M zu

den Ostgarten Hausgruppe E gem. Plan Mst. 1:500 wird ge-

stattet.



6.

7.

8.

9.

10.

Parkierung

Die östliche Parkierung L gemäss Plan Mst. 1:500 ist zu

uberdecken und zu begrunen‚ die westliche K mit flach-

wachsenden Bäumen abzudecken.

Die Zahl der Fahrzeugabstellplätze bemisst sich nach den

Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung (Art. 84).

Hallen

Zwischen den Hausgruppen A  —  B und E  —  F gemäss Plan

Mst. 1:500 sind die Hallen O und P zu erstellen. Sie dienen

ausschliesslich gemeinschaftlichen Tätigkeiten der Bewohner.

Wasserflächen

Zwischen den Hausgruppen D und H gemäss Plan Mst. 1:500 ist

die Wasserfläche als Planschbecken oder als Schwimmbad aus-

zuführen.

Fenster zu Hobbyräumen

Die Schrägfenster zu den traufseits vorragenden Hobbyräumen

gemäss Schema auf Plan Mst. 1:500 dürfen in den sich aus

Ziff. 2 und 3 ergebenden Grenzabstandsbereich hineinragen.

Weitere Bestimmungen

Soweit dieser Gestaltungsplan keine besonderen Vorschriften

enthält, gelten die Bestimmungen der kommunalen Bau- und

Zonenordnung.
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ll. Aufhebung des Gestaltungsplans

wird der Gestaltungsplan aufgehoben, gelten die dann2u—

maligen Bau— und Zanenvorschriften für dieses Gebiet.

12. Inkrafttreten

Der private Gestaltungsplan tritt mit der Veröffentlichung

der regierungsrötlichen Genehmigung in Kraft.
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Zustimmung der Gemeindeversammlung am 17, Dezember.1985

Vom Grundeigentümer festgesetzt am

ab
Namens der Gemeindeversammlung

Der Prösident Der Scn/eiber
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Vom Regierungsrat am  . . ... . mit Beschluss Nr fiöfi.
genehmigt.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber   
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